
einiges wieder, Was lügel nde se1nes es ZART Beurteilung des
Landesbischof{fs sagt „Man WIrd unumwunden zugeben müuüssen,“ schreibt
CT, „daß gerade ın seiner Fähigkeit, Gegensätzliches verbinden und
räben überbrücken, äauch 1Ne Grenze VO  5 Marahrens lag In
seiner Bereits  aft, andere Standpunkte anzuerkennen, fiel iıhm
überschwer, den ruch herbeizuführen Er hat getan, die Sach-
lage vollig eindeutig WAar. Aber ın Grenzfällen hat ange gezöger

Fur eın Verhältnis den staatlichen Instanzen und Persönlichkeiten
eın Obrigkeitsbegriif maß-War bei er Fähigkeit, auftf S1e wirken

geblich das 1st eine zweite Schranke der starker VO uthertium
des ahrhunderts als VO  5 der eformation geprägt Wa  - Über den
„beiden el  en wurde die S1e bestimmende Herrschaft ottes icht
immer deutlich ichtbar Das Maß V{  - „Eigengesetzlichkeit“, das
Marahrens dem ag zuerkannte, hemmte ın einzelnen Fallen seline Ent-
schlossenheift, das Handeln der verantwortlichen Männer unter den hnel-
igen und gnädigen Wiıllen oOttes stellen, die Grundlagen
des Staates und Vo  siebens g1ing. Hinzukam, daß Marahrens iın
seinem Werdegang noch ganz iın einem enken wurzelte, dem der 1enst

Volk iıne selbstverständliche erufung des TYTıstien und die TO
des olkes ine dankbar empfangene TU dieses 1ensies WAarL, ohne
daß der letzte Vorbehalt des Chrıstenstandes immer ganz wırksam wurde.
Wenn Marahrens er betonte, daß das nationalsozilalistische Wollen
bejahe, War das Ausdruck eines tieifgewurzelten vaterländischen Emp-
findens, dessen sich icht schamen brauchte el hat später
selbst bekannt, daß sich hinsichtlich dessen, Was unter atıonal-
sozlalısmus verstand, getäus habe“ 517

meıine, daß INnan dem Verfifasser dieser ussagen 1 wesentl!:  en
zustimmen ann. inter a.  em, Was 1er gesagt werden MU.  e’ wird aber
deutlich die Notwendigkeit erkennen se1n, daß WI1r beim Nachdenken
ber das Problem „Kirche und Staat“ iıcht NU:  H— ROomer 1 9 sondern auch
Offenbarung ernstnehmen mussen.

Sliegen Walter 1emMann

el Die Evangelische 1r von Westfalen.
ekenntnisstand, Verfassung, jJenst Wort und akrament. Witten,
Lutherverlag, 1965 391

ZUur rechten e1t 1M Gedenkjahr des erdens elıner Evangelischen
1r Westfalen VOT 150 Jahren ers  eın dieses VO. einstigen
Ephorus des Predigerseminars ın OoeSstT, dem jetzigen berkirchenrat 1ın
Bielefeld Werner Danielsmeyer, ın langjähriger Beschäftigung mi1t der
Kirchenordnung VO  } Westfalen erarbeıtetie und veriabhte Werk

Es ist 1nNe verdienstvolle und wertvolle rbeit, die en Pfarrern,
Lehrern, Presbytern und den ahlreichen Mitarbeitern 1n emelınde und
1r  e aber auch vielen anderen Gemeindegliedern P} Lesen und
Studieren WarTıı empfohlen werden annn
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EW jeg‘ dem Verfasser 1n erster 1i1n1e der 1953 nach jahre-
Jangen Vorarbeiten auf den Kreissynoden und auf den Landessynoden
und ın besonders hierfür gebildeten Yremien erarbeiteten Kirchenord-
Nung der kvangelischen 1r VO ezember 1953 Do  B ist ein
Grundanliegen des Verfassers gewesen, den Werdegang der gemeind-
en, kirchlichen Ordnung der evangelischen Gebietskirchen 1mM Raum
Westfalen VO  } 1609 und teilweise noch früher Der 1815 und
1835 Dis hın nach 1953 aufzuzeigen. er ist der erste, der geschicht-
liche e1l des fast 400 Seiten umfassenden Werkes mi1t seinen 180 Se1l-
ten eın wesentll:  er Bestandtei des Ganzen. Kr g1ibt urch seine are
und gut gegliederte Darstellung der jeweiligen iırchlichen Verfassung 1ın
den einzelnen Kirchengebieten Westfalens, Za ın der Mark, iın Ravens-
berg, 1mM Slegerland, ın Tecklenburg us die Voraussetzung für das Ver-
stehen des Ringens die erste, die eine Kirchenordnung fÜr alle
evangelischen Gemelınden 1n der TOV1INZ Westfalen VO Tre 18335

So gew1iß dieses Werk keine Kirchengeschichte der evangelischen
Läander, der späteren TOVI1INZ Westfalen und der einen evangelischen
1r 1n Westfalen VOT 1835 geben wIll, MU. dennoch mıit Dan  arkeit
festgestellt werden, daß ler der TUunNndrTr1. wWwWenn auch eın auftf be-
timmte Wesenszüge der 1r begrenzter einer Ges der
Evangelischen 1T VO  5 Westfalen fuür einen estimmten Zeitabschnitt
gegeben 1S7. Diıies 1st erifreuli  er, als TOLZ er Vorarbeiten sich
bis Jetz die offnung auf das Erscheinen einer esamt-Kirchengeschichte
estfalens noch icht erfüllt hat DIie eschränkung des erfassers auf
bestimmte Wesenszuge 1n der kEvangelischen 1r estfalens zeilg sich
deutlich 1n den Untertiteln Bekenntnisstand, Verfassung, 1enst Wort
un! akrament. In einer zweıten Auflage mOögen einige kleinere histor1-
sche Unebenheiten beseiltigt werden. So die igenständigkeit
VO  } Oberlingen, das mit Tecklenburg ZUSaMMENSCHNOMM: 1ST, während
Oberlingen unabhängig VO.  » Tecklenburg schon 1M Tre 1702
Preußen gekommen 1sST. Ebenso darf INa  5 VO  ® Corvey icht agen, daß
1802 Preußen gekommen ist, da damals vielmenr Nassau/Oranien
Z und erst 18195 preußis! wurde

Im zweıten e1l des Werkes WIrd die Kiırchenordnung der vangelı-
schen 1r VOIN Westfalen VO: ezember 1953 behandelt. Im nier-
1e den Meisterwerken der Vergangenheit auftf diesem ebiet VO.  -

ichter (Konsistorlalrat 1ın Münster)*) und oetel Geheimer egle-
rungsra 1ın Dortmun  “} die auch eutfe noch 1n vieler Hinsicht eım Be-

KIr:  enordnung füur die evangelischen (Gemeinden der TOVIiNZz Westfalen
un der Rheinprovinz VO Maärz 18335 1n der Fassung des Kirchengesetzes
VO Januar 19038 ne den einschlägiıgen ırchen- un Sfiaatsgesetzen.
nier besonderer Berücksi  tigung der fuüur die TOVINZ Westfialen gan-
N:  n behör  en Erlasse und Provinzlalsynodal-Beschlüsse. Munster
1903
Die Kirchenordnung für die evangelischen (Gemeinden der TOVINZ West-
alen un! der Rheinprovinz VO November 1923 mi1t Erläuterungen
ne Ergänzungsbestimmungen 1 Anhang OrtiIMUnN! 19  S
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denken dieser oder jener Au{fgabe und Ordnung NSeTrTer 1r! VO'  3 Be-
deutung sind, ist Danielsmeyers Darstellung fern jeder eın juristischen In-
terpretation oder Kxegese. Danielsmeyer geht 1n erster Linie die
theologischen edanken, die der anzen Kirchenordnung und den einzelnen
bschnitten und Paragraphen zugrunde liegen. Die VO reformatorischen
Evangelium herkommenden iırchlichen theologischen nliegen 1m lick auf
Verfassung und Ordnung und Gestalt der1r und der Gemeinden werden
jeweıils herausgearbeitet und DA  — Darstellung gebracht, daß auch die
iıcht unmittelbar theologisch Vorgebildeten den Sinn, die kirchliche Be-
rechtigung oder gar Notwendigkeıit der einzelnen Ordnungen und De-
stimmuUngen USW. erkennen und verstehen. SO ann jeder evangelische
Christ einer inneren und außeren Auseinandersetitzung mi1t der jJe-
weiligen Ordnung und Verfassung geführt werden und einer eigenen
zustimmenden oder ablehnenden Ents  eidung kommen. Denn auch die
Kirchenordnung VOIl 1953 ist überall VO  - jedermann dem biblischen
Evangelıum prüfen.

Aus dem theologisch ekannten nsatz des anzen Werkes ergibt
sich VOIN selbst, nachdem der Weg DA Kirchenordnung aufgezeigt 1St,
daß gewlsse eile der Erklärung der Kirchenordnung VON 1953 NnUur wıe
1mM Vorübergehen behandelt werden, andere dagegen 1ın größerer Aus-
führlı  eıt und mi1t grundsätzlicher Besinnung autft den rsprun. und
die rsache der getroffenen, formulierten Entscheidung Hingewlesen Se1
1l1er besonders autf dıe Erläuterungen jenen Abschnitten der iırchen-
ordnung, die VO  5 der Kirchengemeinde, ihrem Aufbau, ihrer Au{fgabe
handeln

Dieses Buch gehoört darum iın die Hand all derer, die 1n NSEeTEN (3e-
meinden und 1ın uLNseTer 1r DA  — Mitarbeit bereit Sind

ordwalde T1edT]: rune

11rTred ar  1e VO Wallthor, Die landschaftliche Selbstver-
waltung Westfalens in ihrer Entwicklung seit dem Jahrhundert.

eil Bis ZU  — erufung des Vereinigten Landtages (18347) (Veröffent-
1'  ungen des Provınzlalınstitufis fÜr westfälische Landes- und olks-
unde, el Heft 14) Muüunster, Verlag Aschendor{if 1965 VIIL, 120
Kart 1

Kıs gab einen doppelten aktuellen nia TT Erscheinen des Werkes,
WenNnn seine Entstehung auch ıcht durch Aktualıtat hervorgerufen, SOI1-

ern aus langJ]ährigen einschlägigen Studien ZU. Selbstverwaltungs- und
Steinkomplex natürlich erwachsen 1S%. Einerseilits elerie die TOVINZ West-
alen 1965 iın 150Jähriges estehen, andererselits regt sich die Diskussion

innn und utizen der Selbstverwaltungsorgane 1n den etzten Jahren
ebhafrt w1ıe selten 1n Truherer e1it.
Der Verfasser 1st berufen, den historischen urzeln der 1n Westfalen
lebenskrä{fftigen provinzlilalständischen Verfassung AauUus tiefer Sach-
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